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Vörgehoben ?Wördéh, daß die Tréue‚ muıt welcher der
Muslım vielfach seinen oft durchaus nicht angenehmen
relıg1ösen Verpflichtungen ohne Menschenfurcht un
LFOLZ aller Schwierigkeiten nachkommt INa denke
das {ünfmalige Gebet ZUEL bestimmten JTageszeit mıt
SI  e  b  nen beengenden Vorschriften bezüglich der Haltungıınd Bewegung des Körpers manchem Chrıisten ZUM
Vorbild dienen könnte.

Sie sınd. arme Irrende, ber auch S1E suchen ott
Uns .Christen ist ihnen gegenüber keine andere (rJesS1inN-
NUNS erlauht und geboten als Mitleid un werktätigeL1ebe Ja uch S1e suchen ott un S1e werden iıihn
inden bel iıhm ist kein Dıing unmöglich. Kınmal
werden uch diese Völker das Geheimnis des Kreuzes
erTassen und den, der In der Torheit des TeUZeESs au
Erden erschlıenen ıst, qals iıhren Gottkönig begrüßen.Vielleicht ist das einNn Gedanke 1m Plan der Vorsehung:DIie, die Jahrhunderte lan ihrem Gott -als dem harten.
absolutistischen Herrn ient haben, werden annn mıt
IHNSO srößherer Liebe ihrem ott anhangen, S1e iıhn
im myster1um CIrUuCISs als den unendlich: liebreichen Gotterkannt haben, der Nn1C 1m mohammedanıschen INn
„tut Was wıll””, sondern der seinen eingebornen Sohn
Nn1C geschont, sondern iıhn LUr uns alle hihgegebep hat  2  )

phrstücke HUS$ „Quudrugesimo (mno0“.L
Von Oswald Nell-Bréuning

(Fortsetzung.)Als zweiıter Strei unkt um den Fı entumsbegri{fl
War genannt, oh das FiF'  pgentum absolut relatıv sel.
Bekanntlich bezeichnet die Rechtswissenschaft das 1gen-
tum als absolutes Recht ber WAS heıißt das? Ks heißt
nıcht mehr un nıicht wenI1ger, als daß das Kigentums-recht N1IC eiIn Kechtsanspruch ist, der sıch CSCN einen
estimmten Verpflichteten rıchtet, sondern vıe mehr meın
Fuigentumsrecht an einer Sache schlechthin VO jeder-

Z achten ist So verstanden ist 1Iso das „abso-
IFe- Recht eine sehr harmlose Angelegenheit, L1LUTFL eın
anderes Wort 1r „dingliches” KRecht ım Unterschied
VO oblıgatorischen der Schuld-Recht. ber nıcht sel-
ien wıird die Bezeichnung „absolutes” Recht anders —
standen, nämlich eiIn eCcC  9 das siıch bsolut SELZE; das

z Der Verfasser ühlt sich angenehm verpflichtet, dem StiftSt KlOT1an LÜr  . die hochherzig gestattete frelie Benützung seiner reichen
Bıbliothekschätze, rch die die Wertigstellung diıeses Artıkels épp1ög-licht wurde, den ergebghsten Dapk ausz‚usprech en.
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beziéhun£ts— ' und bedingungslos besteht und sSıCh >durch—
Setiz Leicht sleitet I1a  » VO  am)| ler hinüber ZUL Absolutheit
im Sinne vVvon Ausschließlichkeit des Hechts: ‚„„der FKigen-
umer einer acC kann andere von jeder EINnWIr-
kung (auf die Sache) ausschließ
sagt die Enzyklika hilierzu?

e“  en (BGB 903) Was

Sehr deutlich und nach vielfältigen Richtungen hin
lehnt die klika eın Eigentumsrecht, das sich absolut
setzt, das Sel stherrlichkeıt und Selbstzwecklichkeıt 1ür
sıch 1n Anspruch nımmt, ab Absolut, selbstherrlich und
<elhbstzwecklich ist (ott allein. W eder beziehungslos noch
bedingungslos wird das Eigentumsrecht 1n der Enzyklika
gesehen,_ sondern eingebettet In die” gesellschaftlichen
Verhältnisse un bedingt durch dıe Eriordernıisse des SE-
sellschaftlichen Lebens, der gesellschaftlıchen Wohlfahrt,
eine durch und durch innergesellschaftliche FEinrichtung.
Das Eigentumsrecht ermangelt also ZW al der Bezogenheıt
qau{f einen Erfüllungsverpflichteten, w1e sS1e dem (1läubi1i-
gerrecht wesentlich ıst, das einen Schuldner voraussetzt,

den fordernd sich richtet; keineswegs ber schwebt
das Eigentumsrecht beziehungslos im Ireıen Raum, keı1-

besteht bedingungslos der vermas es bedin-
gungslos sich. durchzusetzen weıicht höherem Recht
Das alles sınd Selbstverständlichkeiten.

Endlich d  1€e Ausschließlichkeıt. uch ler bedari es
einer Unterscheidun Ter Zweckbestimmun ach sind
die VOIL ott gescha NeIl Dinge nicht aussch ießlich für
den zufälligen Kigentümer da, vielmehr gilt, WäasS bereıts
Leo 111 sagte: „Auch ach ihrer Unterstellung unter
das dondereigentum hört die rde nicht aul, dem allge-
meilınen Nutzen dienen‘“ I1l. 7) 1a, diese Zweck-
bestimmung macht gerade die Sozialnatur des Kıgentums
au  N was anderes aber ist die Ausschließ-
lıchkeit hinsıchtlich der Verfügungsberechtigung, Wer
1at über die 1m Sondereigentum stehende Sache Ver-

[ügen? (Janz ausschließlich der Eigentümer! Ja, das eben
nacht die Individualatur des Kigentums AaUSs, daß die
Ordnung 1n der Nutzung der Erdengüter jedem seinen
Bereich zuweist, 1n welchem er sıch zu halten, 1n den
ıınein aber uch kein anderer einzudrıngen hat. Diese
Abgrenzung der Rechtsbereiche eines jeden hat aber 1n
der Tat LUr dann einen Sinn, wWEeNN S1C schart und be-
stimmt : ıst Soll Ordnung, soll Frieden herrschen, annn
muß eINn jeder einen Bereich,; eın kleines „Reich“ . für sıch
haben, WO ungestört und sicher VOL jedem Kindringen,
vor jedem Eingrift eines anderen ist. Eıs mag einseitig
se1n, INall das Becht einz_ig oder .doch vorzüglich
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qls Schutz des Individuums und selner Freiheit auffaßt.
ber daß dem Recht diese Funktion zukommt, WIe auch,
daß diese Funktion überaus bedeutungsvoll ist das hätte
n1ıe In Abrede gestelit werden sollen.

Die rıchtıg verstandene Ausschließlichkeit des Kigen-
tumsrechts ist zudem völlig unbedenklich. S1ie sagt Ja
weder, daß dıe KRechtsbereiche der : verschiedenen Men-
schen unverbunden nebeneinander lagern, och uch
Jeugnet S1e, daß diese Rechtsbereiche der einzelnen 1m
Kraitfelde des öffentlichen Rechtes der Gesellschait He
SEN un VO  . dessen Kraitlinıen durchsetzt werden. Sie
besagt vielmehr 1U solange der Fınzelne sıch innerhalb
se1lnes Rechtsbereiches hält, hat i1nım eın anderer etwas
dreinzureden; der andere kann vielmehr erst ann ihm
Einhalt gebleten, WenNnn 1n seinem eigenen Rechtskreise
gestört wIird. Hıeran ütteln heißt die Einrichtung des
Eigentums aufheben. Mıt den unzweideutigen Worten:
„POSSESSIONUM divisienem sancte SG LG u propru
domıinıı ımiıtes excedendo alıenum 1US invadere“
lehrt darum die Fnzyklıka die Ausschließlichkeit des
Kigentums.

Drittens W ar die Frage der Veränderlichkeit der
Unveränderlichkeit des Figentumsbegriılis, die hıtzıgen
Erörterungen Anlaß egeben Dabei die
Pfingstansprache 1926 des Heiligen Vaters an den Gene-
ralrat der Katholischen Aktion Italiıens eıne nıcht unbe-
trächtliche Rolle espielt.*® Hie un da INa QUuUSs
den Worten des Teiligen aters mehr herausgehört, qls
darın lag, OZzu Iür das deutsche Sprachgebiet eine nıcht
SanNz lückliche Übersetzung durch den Berichterstatter
der 5° ölnıschen Volkszeitung‘ beigetragen haben masg.
Selbstverständlich hatte Pıus XI nıcht wollen und
uch nıcht esagt, daß Begriffe sich andern: Ideae sunt
4qetlernae et immutabiles; lernen WIT bei der ersten
Finführung In die Anfangsgründe der Philosophie. ber
die Dinge wandeln sıch; während der Name bleibt, annn
die Sache weitgehend ‚eine andere geworden se1In. ber
atıch der eindeuti gleiche Begriff annn 1n ungememın Ve1l-
schledenarti ertretern verwirklicht SEIN; der eine
und: selbé*- o erbegrifi kann eine reiche Fülle VO Unter-

43 Die ;F..n‘zy>klika bringt ın den au'thentischén W ortlaut der
einschlägıgen Stelle. Unmittelbar vorher sprach der aps „ele-
mentı soclalı", grundlegenden Bestandstücken des gesellschaftlıchen
Lebens, denen auch _ das Eigentum gehöre. Die deutsche Wieder-
gahe mıt „„Sozlale . Grundbegriffe‘‘ konnte ‚ gew1ı riıchtig verstanden
werden, hat aber tatsächlich einem Mißverständnis Vorschub geleı1stet.

Vgl hınzu cie vorerwähnte Schrift des ViSs ‚„‚ Verschıedene Faıgen-
tumsauff assunggn“. Sıehe unten Anm 292
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arfen bergen,; die 1m Laufe gescfiichtlié'her Entwiéklüng
sıch entfalten der einander {olgen. Die konkrete Ver-
wirklichung des einen und unwandelbaren Figentums-
begriffs- hat 1im Laufe der Geschichte die srößhten und
nandgreiflichsten - Wandlungen durchgemacht. Die heu-
iige Verwirklichung des Figentumsbegr1ffs ist Iso nicht
die allein mögliche, N1IC. die unbeschränkt un allge-
meln gültige; dıe derzeitige Ausgestaltung der Figen-
tumsordnung 1m einzelnen ist eiIn Erzeugn1is geschicht-
licher KEntwicklung; WI1Ie S1Ee nıcht immer WAar, wird sS1e
auch nıcht immer bleiben. Daraut Pıus Al qui-

vielerorts
merksam gemacht zweılellos, weıl bemerkte, daß

die zeıtgeschichtliche Verwirklichung des
kigentumsbegriffs LÜr diesen selhbst S wurde,
daß THEa  D ‚„„das  i Kigentum verteidigen vorgab, atsäch-
ich ber dessen heutige konkrete Ausgestaltung veriocht,
daß Nan Starrheit wollte, das Leben Beweglichkeit
und Fntwicklung iorderte. Iso nıcht eiInNn nachgiebiger,
schwammı1ger, wandelbarer, beweglicher Kigentums-
begriff; wohl aber eın Kigentumsbegriff, der Raum biletet
1Ur Beweslichkeit, Anpassung, Weiterentwicklung, Lie:
bensentfaltung! Wiıe stark betont heute Pius XI 1n a.
wlıeder diese lebendige, Nn1e€e stillestehende Entwicklung;
WIe nachdrücklich verlangt C die Gestaltung der Kigen-
tumsordnung 1n rechtlicher un tatsächlicher Beziehung
mMuUusse den Eirifordernissen des menschlichen Gemeıiin-
schaftslebens, des gesellschaftlichen Gemeinwohles aNngC-
paßt werden: rechtlich durch Fınspannung des Kıgen-
LUums ın den Dienst Gemeinwohl:;: tatsächlich durch
Merbeiıführung einer den Belangen des Gemeinwohls
besser Rechnun tragenden Kigentumsverteilung (s Eınt-
proletarisierung

Die letzte endlich der bezüglıch des Eigentumsbe‘—
STIS umstrıttenen Fragen WaL diese, ob der Figentums-
begriff sıttlıche Bindungen einschließe der ausschließe.
Aui den ersten- Blick ist nicht Sanz klar, W as gemeınt ist.
Vielleicht An INa  e deutlicher machen, a T
Frage so.. stellt gehört 1n die vollständige Begriffsbestim-
060 des KFigentums eine Angabe über sittliche Bindun-
Secn hinein, daß die heute übliıche Begriffsbestimmung
als unvollständig anzusehen un durch einen 1esbezüg-lichen Zusatz zu vervollständigen wäre, der ist die g-
bräuchliche Begriffsbestimmung erschöpfend, alle
Z Wesensbestimmung notwendigen Merkmale ent-
haltend? Man beachte wohl die Frage ist zunächst
N1IC  4 ob mit dem Figentum sıittliche Pflichten verbunden
seıen, sondern NUr, ob dieses Umstapdes iın der Begri{ffs-
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5éstirrimuifg des Eigentufis be1 ansonstiger Mangelhaftig-
keıt derselben Erwähnung ZU tun sSE1. Aber der Frage-
punkt 1ist nicht- selten verschoben worden. Allzu. oft
wurde den Verfechtern der herkömmlichen Begrilfs-
bestimmung unterschoben, S1E träten eın TÜr eiNn „pflich-
tenloses“ Figentum.

Aur die krörterung L’el definıtorıscher Ffagen reın
professoralen Interesses geht die Enzyklıka selbstver-
ständlıch nicht ein. Die skandalöse Unterschiebung da-

tertigt sS1Ee abh aıt dem Ehrenschutz, den sS1e wW1e€e
ben eingangs erwähnt den schwer angegrifenen
Moralıisten zute1l werden 1äßt In der Tat ist ja SaNz
undenkbar, daß uch LLUFL eın einziger Theologe eine
solche Ungeheuerlichkeit irgendwo un: irgendwann e1n-
mal geäußert haben könnte, hne daß eın Sturm der Ent-
rüstung hn zugedeckt un das kirchliche Lehramt iın
solfort zurechtgewıesenReformbedürKur eine ftigkeit der traditionellen
Kigentumsdefinıtion 1äßt sich aus der Enzyklika nıicht das
ANermindeste herleıten. ber iInNna  H könnte immerhın SE-
ne1gt sSeIN, einer solchen, lediglich der leichteren Ver-
ständlichkeit un der Verhütung ärgerlicher MißGver-
ständnısse dienlichen Ergänzung näherzutreten, qui
1ese Weıse raktisch-pastoralen Bedürinıissen echnun
Z Lragen. ew1b der Gesinnung und Absıicht ach sechr
achtbar, nıchtsdestoweniıger ber abzulehnen. egen Miß-
verständnis haben WITr UNsSeIeC Eigentumslehre dadurch
Z schützen, daß WITr sS1Ee ut un sorgfältig erklären, nicht
ahber dadurch, daß WIT KErklärungen in die Begriffsbestim-
N hineinpiropfien, wohin sS1e 1U einmal nicht ge-
kören. Die stirenge Definiıtion hat dıe essentia metaphy-
S1ICA, 1. die ultiıma radıx ontologıica bezeichnen, Aaus

der alle übrıgen Merkmale der Sache sich herleıiten. Iso
selbst Wesenszüge sgehören nıcht in die Begriffsbestim-
mMuUung hineln, WEeN1 s1€e sıch qut andere tieferliegende W e-
sensstücke zurückführen lassen. Bestimme ich ber das
Kigentum als eın „Recht“, ist damıt bereıts gesagt, daß

eın Stück der sıttliıchen Weltordnung un er uch
wesensmäßıg sittliıch bestimmt ist; es ist 1es eın „PTOPT1-
um des FKigentums, aber weder seın >  NU; och seıine
differentia specılica och eLWAaS diesen ähnliches. Die
Definition mıiıt den 39 roprla” des Definıtum bepacken, he-
deutet aber nicht, Verständnis erleichtern, sondern
heißt LE eine. heillose Begriffsverwırrung anriıchten, dıe
uch och ter pastoraler Absichten willen nıcht
gerechtiertigt C} kapn. Non sunt faciıenda mala, ut

even_iaq.t bona!
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Nicht selten ist die Frage, ob der Begriff des Figen-

tums sittliche Biındungen einschhieße der ob diese Bın-
dungen außerhalb des FEigentumsbegriffs ıhren Platz hät-
ten, zusammengeworfen der verwechselt worden mıt
der Frage, ob das Eigentumsrecht sıttlich beschränkt
der ber eiIn unbeschränktes ec sel. Nach dem (ze-
sagten handelt sich ]1er um eine ganz andere Frage,
die uLs VO Eigentumsbegriff nunmehr hinüberiünhrt
zum Kigentumsrecht und seıinem Gebrauch ..  „Ius und
„exercıtium 1Ur1s ” Sind CS, dıe WIT ler 1n einemiort ım
Auge behalten und schartf auseinanderzuhalten haben,
u  S die entstandenen Kontroversen entwirren, die ]ler
ZU erstenmal den Bereich der reinen Theorie verlassen
und praktische Bedeutung annehmen.

Unter auysdrücklicher Berufung AL Leo XILI stellt
dıe Knzyklika die Spıtze ihrer anzen Ausführungen
ber den FEigentumsgebrauch und 1e mıt dem Figentum
zusammenhängenden Piliıchten die Lehre, die schon be1ı
Le0 srundlegend WAar: Eigentumsrecht un E1 ENLUMS-
gebrauch sind wohl unterscheidende Dın 1US PFO-
prietatis ah eIUs us  e distingul, F 4, 19, ia 47)
Wäre diese Grundlehre Leos I1L SLEeLS gebührend hHe-
achtet worden, hätten sıch nämhich die meisten der
entstandenen FErörterungen erühbrigt.**)

ch ein-Die Unterscheidung, die 1ler nachdrücklı
seschärit wird, ıst natürlich nicht NECU, stammt uch
NnıC erst VOLH Leo ALLL,, ist vielmehr altes Überlietfe-
runNgsgul. TOLZ der Besonderung des Besitzes (des Figen-
tumsrechtes den Ding sollte doch eın geWIssSer
Kommunismus unter den 9enschen bestehen, nämlich
In Bezu qut den (Gebrauch der Dinge.*?) Diese (1 meın-
samkeıt des Gebrauches, die der Besonderun des Besıtzes
gegenübergestellt wird‚ äaußert sıch ach heiligen
i homas 1n der bereitwilli Mitteilung dessen,

INan hat, denjen1 C der nN1C hat, Iso en Be-
dürftigen und Notleiden (zanz ıIn dieserLinie verlaufen
denn auch die Ausführungen Leos AL in RD der dıe
Liebespflicht des Almosen ebens 1n jenem umfassenden
Sinn, 1n welchem die ME lıche Überlieferung ach dem

14) Mıt der ihm eigenerf hérvorragenden Genauligkeıt und ar-
e1 hebht Duthoit diese grundlegende Unterscheıidung und die au  N

iıhr erfließenden Folgerungen hervor ın seinem Beıtrag „De ‚Rerum
Nnovarum' ‚Quadragesimo anno’3} nouvelles clartes sur la propriete” 111

der Festschrift der Katholischen Universität . Maıland „ I1 nNnnıver-
SArlo della Enciclica ‚Rerum novarum‘“ (Mılano 1931 163—173,
insbes. 68

7 S  ıehe dıe lassische Stelle Ih IX LE 6 > , 1. G diıe
Sar nıcht sorgfältig durchlesen und überdacht wert}en kann.
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Vofgange er Heiligen Schrift das  _ Almosen versteht mit
qller 1U möglichen Deutlichkeit e den Rechtsiragen
des Mein und Dein. abhebt.*®)

Oftenbar ber trılit die Unterscheidung der alten
Scholastiker zwischen der Besonderung. der potestas PI’O-
curandı et dispensandı einerseıts und dem OMMUNIS-
INUS des de tacıh Communicare 1ın necessitatihus aliorum
anderseits Sar nıcht jene Fragen des rechten Kigentums-
gebrauches, die In der Neuzeıt, 1n der kapılalıstiıschen

irtschaftsweise in den Vordergrund traten Das Her-
schenken dessen, W as man entbehren kann, während ein
anderer seiner bedarf, spielt im „Gebrauch”“ des FAigen-
1ums HUr eine SalhlzZ untergeordnete Rolle nehen jener
Verwendung der Nutzbarmachung des Figentums, dıe
eriolgt, wwyahrend INa  ka behält Da 1a diesen Jetzteren,
durch die kapıtalistische Wirtschaitsweise VOL allem akut
gewordenen Fragepunkt und Fragestand 1im Sıinne hatte,

kam man mıt Leos entschiedener Kennzeichnung des
Alimosengebens qals Liebes-, nıcht KRechtspflicht nıicht ZUN}
Ziele Sovıel INa uch miıt der iraglichen Stelle AaUS

argumentierte, mehr oder wen1ger bewußt der unbe-
wußGt empfand Ial und wurde dieses Kmpfinden nıcht
10S, daß, den wirklich umkämpiten Fra etwas
herauszuholen, INnan Leo zwıngen mMUSSe, Ine
GgEN, als tatsächlich aqausweislich des Textes, en un
einmal stehen Jassen mußte, gesagl EL Man mußte 3180
ohl der übel VO der besonderen Nutzanwendung, die
Leo gemacht hatte, wıleder heruntersteigen Zı seiner

undlegenden Lehre, un quf dieser Grundlage 1n aller
reite die esamten Schlußfol CFTUNSCH aufzubauen, {r

welche S1Ee tragfähigen Bo egte
Das tut jetz Pius XI 1ın O.- 3, indem Nn TeSE-

stellt, W1€e die Unterscheidung VO  b Kigentumsrecht und
Kigentumsgehbrauch GAMNZ allgemeıin ZU verstehen ıst. Sa-
che des E1 entumsrechts und damit Rechtsirage 1m Sinne
der Verke FS- der Tauschgerechtigkeit ist lediglich die
Abziırkelung der Grenzen des Meın un Dein, EZW. die
Innehaltung dieser Grenzen. Wo hört meın Rechtsbe-
reich auf, WO beginnt der deinige: das allein ist An ele-
genheıt der Gerechtigkeit. Das 1ıst natürlich nıcht loß
IM räumlich-körperhaften Sınne verstehep‚ wie D dıe

: Vgl hlerzu Schilling, „Das Almosen als Rechtspflicht‘ ın
„Aus Ethik und Leben“, Festschrift für Mausbach (Aschendorff,
Münster E: 0310 161—169, dıe Behauptung einer Rechts-
pflicht des Almosengebens Vom Falle der extrema necessıtas ab-
gesehen ebenso kurz un bündig W1€e durchschlagend widerlegt
wWIrd:



R  Néll-fi€eulni_hé—'\Lehrs‘t'ücke. "aus V;y,Quädraggs_iimvo ; 'aHno“._f 317  -  Ziehun  und Beéghtüng der Grenzen zweier 7Äckeri, die  durch  G  renzsteine vermarkt werden. Ganz ebenso muß  vielmehr selbstverständlich auch die Frage beurteilt wer-  den: bin ich berechtigt, diese geräuschvolle Tätigkeit auf  meinem Grundstück auszuüben, diese Erschütterungen,  die sich auf die Umgebung fortpflanzen, hervorzurufen,  oder braucht mein Nachbar dies nicht zu dulden, weil  ich dadurch in seinen Rechtsbereich übergreife? Auch  hier handelt es sich unverkennbar deutlich nur um die  Frage: wo liegt die Grenze meines und seines Rechts-  bereichs?  In der Tat, so wenig wir auch Kants Bé rifis-bestiin-  mung des Rechts annehmen können, insoweit hat er doch  durchaus recht gesehen, als er es als Sache des Rechtes  erkannte, den einzelnen ihre Freiheitsbereiche abzustek-  ken. Solange ich in jenem Bereiche freier Bewegung, den  das Recht mir absteckt, mich halte, dringe ich nicht in  den Rechtsbereich eines anderen ein, tue also niemand  Unrecht. Sobald ich aber in den Bereich einbreche, den  das Recht einem anderen zugewiesen hat, habe ich eben  dadurch meinen eigenen Rechtsbereich überschritten;  das Recht steht meinem Tun nicht mehr zur Seite. Die  Freiheitsbereiche der einzelnen Menschen sind  eben  durch . das Recht scharf gegeneinander abgegrenzt, sind  Ausschließlichkeitsbereiche:*) das Recht, dem sowohl  Verbindendes als Trennendes innewohnt, zeigt sich hier  ganz ausgesprochenermaßen von der Seite des Tren-  nenden.  e  Wie aber verhält es sich nun, wenn ich bei dem Ge-  brauch, den ich von meinem KEigentum - mache, die  Rechtsbereiche anderer streng beachte und jeden Über-  griff, jeden Einbruch ‚ dorthinein sorgfältig vermeide? Ist  alles, was ich ohne Einbruch in fremden Rechtsbereich  tue, eben darum schon gut und in Ordnung, durch mein  „Recht“  e  ©  deckt und allseits unangreifbar gemacht? Ge-  nügt der  loße Umstand, daß etwas nicht in den Rechts-  bereich eines anderen fällt, schon dazu, daß es mir recht-  lich zustehe? Reicht mein rechtliches Vermögen soweit  Grenzen zieht?  und überallhin, wo nicht ein fremder Rechtsl_aereich ihm  .  Offenbar ist es nicht mehr als eine Tautologie, daß,  solange ich nicht in fremden Rechtsbereich einbreche,  ich auch niemandes Recht verletze, niemand Unrecht  tue. Eine Verletzung der Verkehrs- oder Tauschgerech-  17) Auf die weiter oben gemachten Ausführunéen über die „AuS-  schließlichkeit‘“ des Eigentumsrechts ist zurückzuverweisen.Nell-Bfeuning‚—‘“Lehrsfücke_ aus „Quadragesimo anno“. 317

Ziehun und Beäohtung der Grenzen zweier Äcker, die
durch renzsteine vermarkt werden. (Ganz ebenso MUu.
vielmehr selbstverständlich uch die Kra beurteilt WCI-
den bın ich berechtigt, diese geräuschvo le Tätigkeit qauft
meıInem Grundstück auszuüben, diese Erschütterun C
dıe sich qaut die Umgebung iortpflanzen, EerVOTZUTrU CH,
Oder Braucht meın Nachbar 1eSs NLC dulden, ıyenl
1C dadurch In seinen Rechtsbereich übergreite? uch
jıer handelt sıch unverkennbar deutlich 1UL die
rage: liegt die (Gırenze meines und selInes Rechts-
hbereichs?

In der JTat, wenig wir uch ants Be rifis-bestiin-
881 des Rechts annehmen können, insbweıt ql 64 doch
durchaus: recht gesehen, qls E1 qals Sache des Rechtes
erkannte., en einzelnen ihre Freiheitsbereiche abzustek-
ken. Solange ich in jenem Bereiche ireiler Bewegung, en
das e M1r absteckt,; mich halte, dringe ich nıcht 17
den Rechtsbereich eines anderen e1ın, tue Iso n]ıemand
Unrecht. Sobald ıch ber 1n den Bereich einbreche, den
das Recht einem anderen zugewlesen hat, habe ich eben
dadurch meınen eigenen Rechtsbereich überschritten;
das Recht steht meinem Lun nıcht mehr ZULEF eıte e
Freiheitsbereiche der einzelnen Menschen sind hben
durch das Recht scharf gegeneinander abgegrenzt, sıind
Ausschließlichkeitsbereiche:*”) das Recht, dem sowohl
Verhbindendes als Irennendes innewohnt, zeıgt sıch 1er
Sanz ausgesprochenermaßen VO  a der deite des Iren-
ıen

Wie ber verhält es siıch Hu 1C be1 em (zEe-
brauch, den 16 meiınem Lisgentum mache, die
Rechtsbereiche anderer streng beachte und jeden ber-
ST1L, jeden kinbruch dorthinein sorgfältig vermelde? Ist
alles, WAas IC ohne LEinbruch in iremden Rechtsbereich
Lue, eben darum  schon gut und 1n Urdnung, durch meın
‚Recht“ Si  b deckt un aqallseits unangreılbar gemacht? Ge-
nugt der loße Umstand, daß eLWAS nıcht 1ın den Rechts-
bereich eines anderen a schon dazu, daß MIr recht-
iıch zustehe? Reicht meın rechtliches Vermögen sSoweıt

Grenzen zieht?
und überallhin, nicht eiINn remder Rechtsbéreich ihm

Oftenbar iıst nıiıcht mehr als eine Tautologie, daß,
solange ich nicht 1n remden Rechtsbereich einbreche.,
ich auch 1emandes Recht verletze, n]ıemand Unrecht
LuUe Kıine Verletzung der Verkehrs- der Tauschgerech-

1 A Auf die weiter oben gemachten Ausführunéen uber die ‚‚ AUS-
sSschhießlichkeit“ des Eigentumsrechts ist zurüc_l_&‚zuve_rweisen.
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318 Nell$réuning, Lehrs?iic aus „Quadragesimo anno“.V n e  K ea  318  .‘lr\rlerliv-‘Br_eü.ii4invé, lLe\hfsltuc e 2‚quS';,Qfiäéitvägé$ilälöf.Aänn(')‘lzv;  keit hat ja begrifflich Zr Vorausscbräng, daß e Recht  W  echtsanspruch, Rechtsbereich) zwar vorhanden sei,  aber nicht geachtet, sondern eben verletzt werde. Mehr  als eine solche Tautologie aber beinhaltete die Aussage,  daß, soweit nicht fremde Rechtsbereiche mir das KEin-  dringen wehren, mein Freiheitsbereich sich erstreckt,  innerhalb dessen ich ohne jede Möglichkeit einer Rechts-  verletzung mich völlig frei bewegen kann. Eine Rechts-  verletzung (iniuria, laesio iustitiae commutativae) inner-  halb_ dieses Freiheitsbereichs ist begrifflich unmöglich.  ‚Dagegen ist offenbar unter den verschiedensten Ge-  sichtspunkten ein Mißverhalten innerhalb dieses Berei-  ches durchaus denkbar und möglich. In der Tat kann  ich innerhalb meines vom Recht gezogenen Freiheits-  bereiches gegen alle nur erdenklichen sittlichen Tugen-  den oder Normen der Sittenordnung fehlen, — nur nicht  gegen die iustitia commutativa! Ich kann mich z. B. ver-  ehen gegen die Klugheit, gegen die Liebe, gegen die Mä-  0  igkeit, ja auch gegen die verteilende Gerechtigkeit und  gegen den schuldi  en Gehorsam gegen Obrigkeit und Ge-  setz, gegen die schuldige Rücksicht auf die Notwendig-  keiten  es menschlichen Gemeinschaftslebens, also ge-  gen die iustitia generalis (legalis, socialis). Nur eben ge-  gen die Verkehrs- oder Tauschgerechtigkeit kann ich  mich in diesem Bereiche nicht vergehen, denn das würde  ja eben bedeuten, daß ich diesen Bereic  z  h Verla$se, aus  ihm ausbreche.’®)  Somit gelangen wir zu dem auf den ersten Blick viel-  leicht. befremdlichen und überraschenden, in der Enzy-  klika aber ganz klar ausgesprochenen Ergebnis: nur die  Verkehrs- oder Tauschgerechtigkeit hat es mit dem  Eigentumsrecht und seiner Umschreibung, seinen‘ Gren-  zen zu tun; alle anderen Tugenden, nur die Verkehrs-  oder Tauschgerechtigkeit allein ausgenommen, haben es  zu tun mit der Rege  }  ung des Eigentumsgebrauchs. Unter  18) Als scheinbares Gegenbeispiel wird der Fall des Bezahlens,  bezw. Nichtbezahlens von Schulden angeführt, weil hier scheinbar un-  mittelbar die iustitia commutativa die Richtschnur für den richtigen  Eigentumsgebrauch abgibt und bei Zuwiderhandlung verletzt wird. Und  doch ist gerade dieses Beispiel hervorragend geeignet, die vorgetragene  Lehre zu veranschaulichen und zu bestätigen. Durch Bezahlen dessen,  was ich schuldig bin, gewähre ich meinem Gläubiger, was — wenn  auch nicht sachenrechtlich, so jedenfalls schuldrechtlich — „sein‘“ ist;  durch Nichtbezahlen enthalte ich es ihm vor,.d. h. ich verletze sein  Recht, dringe in seinen Rechtskreis ein, bewege mich außerhalb meines  Rechtsbereiches, verfüge über das, was nicht „mein“ ist, also über  fremdes Gut — wo nicht über fremde „Sache‘“ (körperlicher Gegen-  stand), so jedenfalls über fremdes ‚„Vermögen‘“ (Anspruch, Forderung,  .  Recht oder Wertsumme).keıt hat ja begrifflich ZUTLC Voraüssetzung, daß eın RechtL1g  (Rechtsanspruch, Rechtsbereich) Z W ar vorhanden Sel,
aber nıcht geachtet, sondern eben verletzt werde. Mehr
qls elıne solche Tautologıe ber beinhaltete die Aussage,
daß, sSoweıt nıcht iremde Rechtsbereiche IMNr das Ein-
dringen wehren, meın Freiheitsbereich sıch erstreckt,
innerhalb dessen ıIC hÄhne jede Möglichkeit einer Rechts-
verletzung mich völlig irel bewegen annn Eune Rechts-
verletzung (inlur1a, laes10 iustıitiae commutativae) ınner-
halb dıieses Freiheitsbereichs ist begrifflich unmöglich.

Dagegen ist offenbar unter den verschiedensten 07a
sichtspunkten eiInNn Mißverhalten innerhalb dieses Berel-
ches durchaus denkbar un möglich. In der Jat annn
IC innerhalb me1lınes VO Recht CZO9CNECN Freıiheıits-
bereiches gegen alle LLUFT erdenklichen sıttlichen Tugen-
den der Normen der Sittenordnung fehlen, UL nıcht
SE dıe iustitia commutativa! Ich kann mich z Vel-

die Klugheit, die Luebe, die Mä-ßiskeıt, ja uch cdie verteilende Gerechtigkeit und
den schuldi Gehorsam Obrigkeıit un (rJe-

SeLZ, SE en die uldige Rücksicht qui die Notwendig-
zeıten menschlichen Gemeinschaftslebens, 1Iso OC-
SCH die justitia generalis (legalıis, soclalıs Nur eben SC-
SCH die Verkehrs- der Tauschgerechtigkeit ann ich
mich 1n diesem Bereiche nıcht vergehen, enn das würde
ja eben bedeuten, daß 1C. diesen Bereıc Verlagse, Aaus

ınm ausbreche.*!?)
omı1 gelangen WIT dem qut den ersten Blıck viel-

leicht befremdlichen nd überraschenden, 1n der FiNnzZYy-
klika ber ganz klar ausgesprochenen Krogebnis: Aur dıe
Verkehrs- der Tauschgerechtigkeit hat mıt dem
KEigentumsrecht un selner Umschreibung, selinen (Gıren-
Z  a Zu LUnNn; atlle anderen Tugenden, LUr die Verkehrs-
der Tauschgerechti keıt alleiın AaUSSCHOMUMNCH, haben
7ı un mıt der KRege ung des Eigentümsgebrauchs. nier

Als scheinbares Gegenbeispiel wird der all des Bezahlens,
DEZW. Nichtbezahlens von Schulden angeführt, weıl hiıer scheinbar ulll-

mittelbar die iustitia commutativa dıe Richtschnur für den richtigen
Eigentumsgebrauch abgıbt und beı Zuwiderhandlung verletzt wWwITd. nd
doch ist gerade dieses Beispiel hervorragend geeıgnet, dıe vorgetragenc
Lehre Zu veranschaulichen un bestätigen. UTC. Bezahlen dessen,
Wwäs ich  schuldıg bın, gewähre ich meinem Gläubiger,
auch nicht sachenrechtlich, jedenfalls schuldrechtlich — „„sein“ ist;
durch Nichtbezahlen enthalte iıch X ıhm VOT, ich verletze Se1INn
Recht, dringe ın seinen Rechtskreis ein, bewege miıich außerhalb melınes
Rechtsbereiches, verfüge über das, w as nicht „mein““ SE Iso uüber
rtremdes ut WO nıcht uüuber fremde „ Sache” (körperlicher Gegen-
stand); jedenfalls über fremdes „Vermögen“ (Anspruch, Forderung,
eC oder Wertsumme)



Nell-y]3‘%'eqni_nrg‘, ;Lehrsfitückel* Vayus'v‘,’‚g‘v.mdi'ag'es'imo anno“,  319  diesefi .,;äridéren Tuéehden“ aber befif1den éibh üa äuch  die Gemeinwohlgerechtigkeit und die austeilende Ge-  rechtigkeit. Darauf ist mit besonderer Sorgfalt zu ach-  ten bei Beantwortung der Frage, ob die Pflichten bezüg-  lich des richtigen,  . h. sittlich geordneten Eigentums-  gebrauches auch Rechtspflichten sein können. Rechts-  pflichten im engeren und meist gebräuchlichen Sinne des  Wortes, d. i Pflichten der iustitia commutativa können  sie niemals sein; eben darum sind sie auch nicht klagbar:  „quarum officia ‚le  n. 47, R. nn 19).  ge 3gendopétere’ius Hon eSst” (Q. &:  Aber die Bezeichnung „Rechtspflichten‘“ Jäßt auch  einen weiteren Sinn zu. .‚Rechtspflicht“ ist nicht nur das,  wozu ich verhalten bin, weil ein anderer einen Rechts-  anspruch darauf hat, sondern auch alles das, was durch  eine Rechtsnorm erfordert wird, gleichviel ob es sich  um eine Norm des positiven Rechts (iustitia legalis) oder  um eine klar erkennbare Norm des natürlichen Rechts, um  eine offenbare Notwendigkeit des menschlichen Gemein-  schaftslebens (iustitia socialis) handelt. Während also  Rechtspflichten im ersteren, engeren Sinn hinsichtlich  des Eigentumsgebrauches begrifflich unmöglich sind,  sind Rechtspflichten in diesem zweiten, weiteren Sinne  bezüglich des Eigentumsgebrauches nicht nur möglich,  sondern in allergrößtem  mfang tatsächlich..  Über all diese Dinge sollte gar kein Streit sein und  hätte, wie  esagt, wenn man den grundlegenden Gedan-  ken Leo  IIIl. immer hätte beachten wollen, niemals  Streit zu sein brauchen. Etwas anderes ist es allerdings  um die tiefere Erklärung dieser Pflichten, insbesondere  dieser Rechtspflichten im Sinne der iustitia legalis et so-  cialis. Hier ringen zwei Auffassungen miteinander, von  denen bisher keine noch sich siegreich durchzusetzen  vermochte. Die eine Auffassung hält dafür, nur tugend-  liches Handeln könne dem Gemeinwohle dienen, nur sol-  ches könne also auch durch das Gemeinwohl erfordert  sein; infolgedessen falle alles, was je einmal Gegenstand  der iustitia legalis,, beziehungsweise socialis sein könne,  schon im vorhinein unter irgend eine der sittlichen Tu-  genden., Diese besondere sittliche Tugendlichkeit sei da-  her auch stets der letzte und eigentliche Verpflichtungs-  grund, der dadurch kein anderer werde, daß dieses tu-  gendliche Handeln in concreto auch um des Gemeinwoh-  les‘ willen _ erfordert sei. Eine andere Meinung geht nun  umgekehrt dahin, daß sehr oft im Leben eine im übrigen  sittlich durchaus gleichgültige Handlung nur durch die  konkrete Situation und \K_'ojnstellyation lder Gemeinspha_tff  “Nell-Bfeuning, Lehrstücke aus ‘„Quadragesimo anno’, 319

dieseh „anderen Tügepden“ aber befif1den sich G: uch
die Gemeinwohlgerechtigkeit und dıe qusteilende (1e-
rechtigkeit. Darauf ıst mıt besonderer Sorgfalt ach-
ten bei Beantwortun der Frage, ob die Pfilichten DEeZzÜüg-lich des richtigen, sıttlich sgeordneten Figentums-
gebrauches uch Rechtspflichten se1n können. Rechts-
pflichten 1 CNSErFCN und meiıst sebräuchlichen Sinne des
Wortes, 1. Pfilichten der i1ustitia commutatıva können
S1€e n]ıemals se1n; eben darum sSind sS1e uch nıcht klagbar:
„quarum othicia ‚le
IK 47, I1,. IL,

SC 34gendo petere ius HON est  06

Aber die Bezeichnung „Rechtspflichten” Jäßt auch
eiınen weıteren 1NNn „‚Rechtspflicht” ıst nicht LUr as,
WOZU ich verhalten. bın, weıl eın anderer einen Rechts-
ANSPruch darauf hat, sondern auch qlles das, Was durch
eine Rechtsnorm eriordert wird, gleichviel ob sich

eine Norm des posıtıven Rechts (lustitia legalis) oder
eine klar erkennbare Norm des natürlichenchts, um

eıne oflfenbare Notwendigkeit des menschlichen (zmeın-
schaitsiebens (1ustitia soclalıs) handelt. Während 1so
Hechtspflichten iım ersteren, 1INnn hinsıchtlich
des Kigentumsgebrauches begrifflich unmöglich SIN.d,
sind Rechtspflichten 1n diesem zweıten, weıteren Sinne
bezüglıch des Kigentums ebrauches nıcht DU möglich,
sondern 1n allergrößtem miang tatsächlich.

ber ql diese Dinge sollte Sar kein Streıt sSe1ın und
hätte, WI1Ie esagt, wWwenn INa  un den rundlegenden (Gedan-
ken Leo 111 immer hätte eaC ten wollen, nıemals
Streit seın brauchen. Etwas anderes ist allerdings

die tiefifere Erklärung dieser Pflichten, insbesondere
dieser KRechtspflichten 1m Sinne der iustitia legalıs et
c1alıs.. Hier rıngen ZWeı Auffassungen miteinander, m
denen bısher keine och sich s1e reich durchzusetzen
vermochte. Die eine Auffassung hä aiür, nur . tugend-
Iıches Handeln könne em Gemeinwohle dıenen, 1LUFr sol-
ches könne 1Iso uch durch das Gemeinwohl eriordert
se1n; infolgedessen talle aHes, W as je einmal Gegenstand
der lustitia legalis, beziehungswelse soclalıs se1ın könne,
schon 1m vorhinein unter 1r en eine der sıttlichen I u=-
senden. Diese besondere sıt iche JTugendlichkeıt sSe1 da-
her uch STEeTS der letzte und eigentliche Verpflichtungs-
srund, der dadurch eın anderer werde, daß dieses FE
gendliche Handeln 1n Concreto uch des (1emeinwoh-
les‘-willen eriordert se1l Eıine andere Meinun geht NUuNn
umgekehrt dahın, daß sehr- olft 1 Leben eıne übrigen
sıttlich durchaus gleichgültige Handlung 1LUFr durch die
konkre;te Situation und quistellation der Gemeinsphe_tfty_
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320 Nell-Breuning, Lehrstücke QauUuSs „Quadragesimoen  E  7E  320  NelEBreiuing: Lehrstücke aus- „Quadragesimo anno®.  hic et nunc zu ‚eineml geordneten und seinen Sinn erfül-  lenden menschlichen Gemeinschaftsleben sich als not-  wendig erweise und eben darum und aus diesem Grunde  allein sittlich geboten werde, tugendlichen Charakter an-  nehme. (So kann z. B. im Gebrauche des KEigentums  „Kraftfahrzeug‘“ eine an und für sich sittlich so belang-  lose Angelegenheit wie rechts oder links fahren ein zwin-  gendes Erfordernis des geregelten menschlichen Gemein-  schaftslebens werden, weil die Aufrechterhaltung von  Verkehr und Verkehrssicherheit daran.hängt, daß alle  Kraftwagen gleichmäßig rechts oder gleichmäßig links  ausweichen und man sich darauf- verlassen könne, daß  es immer und in allen Fällen so geschieht.) Obwohl V{f.  sehr entschieden zu dieser letzteren Auffassung neigt, So  muß aber doch zugestanden werden, daß auch die gegen-  teilige Meinung, nach welcher es für die iustitia legalis,  beziehungsweise socialis an einem selbständigen Objekt  fehlt, sonach die iustitia generalis gar keine selbständige  Tugend (virtus specialis), sondern eine den verschieden-  sten Sondertugenden innewohnende allgemeine Tugend-  lichkeit (virtus generalis) wäre, mit Scharfsinn vertreten  wird und nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen  werden kann. Ebenso gibt es noch offene Fragen bezüg-  lich der  enaueren Wesensbestimmun  der Gemeinwohl-  gerechtigkeit (iustitia socialis) und ihres Verhältnisses  zur gesetzlichen Gerechtigkeit (iustitia le  lis), wobei. es  genügt, auf die zwischen J.  eßner un  ä&  G. Gundlach,  also zwei streng rechtgläubigen. Solidaristen, dieserhalb  bestehende Verschiedenheit der Auffassung. hinzuwei-  sen.‘*) Die Entscheidung dieser Fragen ist aber keines-  wegs dringend, weil. sie rein spekulativer Natur sind,  ohne irgendwie zu praktischen  ijvergenzen zu führen.  Nichtsdestoweniger handelt es sich keineswegs um bloße  Spintisierereien von Gelehrten, die an überflüssiger Zeit  leiden. Vielmehr geht es hier um letzte und tiefste Fra-  en der Lehre von Recht und Gerechtigkeit, mit denen  D  ereits Thomas gerun  e  n hat, ohne uns eine fertige Lö-  T  sung zu hinterlassen,  ragen, deren weitere Aufhellung  aber. ganz gewiß reiches Licht verbreiten würde auch  über eine  roße Zahl praktisch relevanter Einzelfragen  unseres Gebietes. „Die genauere Erforschung der inneren  OO  Wesensart dieser Pflichten  ist darum wirklich, wie die  Enzyklika  sagt, „ein nützliches  und verdienstvolles  Werk“ (n. 48); nicht weil die bisherige Lehre der Theo-  BV dla S Meßner‚ Soziale Gerechtigkeit, und G. Gundlach  S  Solidarismus, im Staat  slexikon 'dgr Görres‘gesellschaft V,  %p 1664 ff., 1613 ff.  Danno‘}‘.
hic el NUNC einem geordneten un seinen 1nnn erfül-
lenden menschlichen (emeinschaitsieben sich als nOoTl-
wendig erwelse und eben darum ınd (IUS diesem Grunde
allein sıttlich geboten werde, tugendlichen Charakter
nehme. (SO annn 1mM Gebrauche des Figentums
„Kraitfahrzeug‘ eine un TÜr sıch sıttliıch belang-
lose An elegenheıt wıe rechts der links tahren ein ZWIN-
gendes iriordernı1s des geregelten menschlichen (G1eme1ıln-
schaftslehbens werden, weil die Aufrechterhaltung VO  a
Verkehr un Verkehrssicherheıt daran  hängt, daß alle
Kraltwagen gleichmäßig rechts der gleichmäßhig lıinks
ausweichen un I1  en sıch darauf- verlassen könne, daß

immer un 1n allen FKällen So geschieht.) Obwohl Na
sehr entschieden dieser letzteren Auffassung ne1gt,
muß ber doch zugestanden werden, daß uch die n_
teilıge Meinung, ach welcher Tür dıe iustıit1a legalıs,
bezıiehungsweılse soclalis einem selbständigen Objekt
€ sonach die Lustitia generalıs Sal keine selbständige
JTugend (virtus speclaliıs), sondern eine den verschieden-
sten Sondertugenden innewohnende allgemeine Tugend-
lichkeıt (vırlus generalıs) waäre, mıt Scharisınn vertretien
wird un nıcht hne weıteres VO der and gewlesen
werden D Ebenso gibt och ottene Fragen eZÜg-
lich der W esenshbestimmun der Gemeinwohl-
gerechtig eıt (1ustitıa soclalis) un L’es Verhältnisses
ZUr gesetzlichen Gerechtigkeit 1ustit1a le lıs),  v wobel
genügt, aut die zwıschen eßner Gundlach,
Iso ZWweı streng rechtgläubıgen Solidarısten, dieserhalb
bestehende Verschiedenheıit der Auffassung. hinzuwel-
Sen.*°) Die Fntscheidung dieser Fragen ist ber keines-
WCOS dringend, weiıl S1e rein ekulatıver atur SIN  €l
hne Irgendwlıe praktiıschen ivergenzen führen.
Nichtsdestoweniger handelt sıch keineswe un blohe
Spintisierereien VO Gelehrten, die ber üssiger Zeıt
leiden. Vıelmehr geht es 1er letzte und 1eiste Fra-

der Lehre VOoO Recht un Gerechtigkeit, mıiıt denen
ereıts I1homas hat, hne uLLS eine fertige 16-SENn hinterlassen, ragen, deren weıtere Aufhellung

ber Sahı2Z gew1ß reiches Licht verbreıten würde uch
über eine rohe Zahl praktisch relevanter Einzelifragen

Ge jetes. „Die genauere Krforschung der inneren
Wesensart dieser Pflichten ist darum wirklich, w1e dıe
Enzyklika sagt, „eIn nützliches un verdienstvolles
Werk“ (n 48) nıicht weıl die bisherige Lehre der 1 heo-

e Vgl W, A, M eßner‚ Soziale Gerechtigkeıit, und Gundlach
J Solidarismus,. 1 Staat$lexikon der Görresgesellschaft ,Sp 1664 {1..; 1613
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logie hber den Eigenttimégebrauch und die mit iıhm lvef-
bhbundenen Pflichten, W1€e€ s1e jetzt 1n der FKnzyklıka
sammengefaßht vorliegt, ungenügend oder unklar wäre,
sondern weil die gesicherten, jetzt durch dıe Fnzyklıka
autorıtativ. approbierten Eerrkenntnisse tragfähiger Bau-
srund sSind, ul dem weıterer Fortschritt der Wiıssen-
schaft aufbauen kann.

erwünschten, ber erst in(zanz unabhängig VO  am der
der Zukunift erwartenden Vertieiun unserer Einsicht
111 das Hheiste sen dieser qaut den igentumsgebrauch
bezüglıchen „Rechts-Pflichten 1m weıteren Sınne des
orties 1st die Beantwortung der praktisch wichtissten
aller hier einschlä: igen praktischen Fragen, nämlich der-
jen1 nach der rzwingbarkeıt dieser Pflichten. Da S1e
nıcht der Verkehrs- oder Tauschgerechti keıt angehören,

können S1e;, W1€e schon erwähnt;, „ım Jagewege nıicht
erstrıtten werden:‘. Damit ist :aber keineswegs jede Art
der Erzwingbarkeit ausgeschlossen, sondern eben 85388

jene Art, aut welche privatrechtliche (ziıvilrechtliche)
Ansprüche ErZWUNSCH werden pflegen. Weıil kein An-
spruchsberechtigter der In seinem Rechte Verletzter da
ist,; darum uch eın Kläger. Da{für ber ist, sSoWeıt
sich ummnm Erfordernisse des Gemeinwohles handelt, der
hrı keitliche der admiınistrative Zwan egeben.

elbstverständlich omm dieser Walg nıcht 1n
Yrage, mich dahın bringen, 1im Gebrauche meınes
Kigentums Klarheit, Liebe, Mäßigkeit und alle qanderen
sıttlichen Tugenden ben Der Staat hat nıicht die
Aufgabe der /Zwangserziehun seiner Bürger Z qallse1i-
Uiger Tu endhaftigkeit. Mıt v Istem ec hat nament-
ıch jederlack sich die Unerträ Lichkeit
einer solchen Staatsemmischung 1n das Privatle sS@e1-
NEer Bürger ZUrTrF Wehr gesetzt. Au{fgabe des Staates ist die
Körderung des Gemeimwohls. Alle staatlichen Befugnisse,
also rst recht seine Zwangsbeiugnisse, tinden ihre
Nechtfertigung, ber auch ihre Grenze 1n der necessıtas
boni COomMMmMunı1s. Also, selbst WEeNN LLUTFT Tugendakte dem
Gemeinwohl irommen, w1e die einen lehren, der
alles, wWAas des Gemeinwohles willen geboten CI -

scheint, eben darum tugendlich ist, WI1e die anderen
nehmen, 1n jedem Falle annn die Staats: ewalt nıicht Zu
iugendlichen Verhalten der ugen _ willen mittelst
Staatszwanges anhalten, sondern LUr jenes tugendliche
Verhalten EerZWINnd © das um des Gemeinwohles willen
sıchergestellt wWer muß Der tugendliche, } sittlich
Wohlseordnete ebrauc. des Kigentums ist als solcher
reine (TeEWISSENSSACHhE des Finzelnen, geht als solcher den

AlTheol.-prakt, Quartalschrift“. j 1932



3929 Nell-Breuning, Lehrstücke 4U S „Quadragesimo anno*.
Staat oder irgend eine menschliche Gémeinschaft genau

wen1g WIEe ırgend einen Dritten. Im Zusammen-
hang der efu nısSse des Staates gegenüber dem Figen-
tum wird auft lesen Punkt zurückzukommen sSeIN. Hıer
hat ec5S5 be1l der Feststellung bewenden, der Mensch
hinsichtlich des sittlich geordneten Gebrauches se1lines
E1 entums „Irel” ıst, sıch eines Freiheitsbereiches

reut, 1n den iıhm kein Nebenmensch, uch keine Ob-
rıgkeit hineinzureden hat Es ist wahrhaftıg nıcht über-
füssig, diese Freiheit gerade heute sehr nachdrücklich

betonen un zollektivistische VergewaltigungIn Schutz nehmen gew1ß nıicht, damit der ensch
diese Freiheit mißbrauche, AUS ih eine nıemals SCbene, nıemals mMO liche Entbundenheit VO  — der verpflich-tenden Kraft des ıttengesetzes mache, sondern damit
ın ireler, persönlicher 'Tat dem Sittengesetze sich euge,nıicht ber als VO  e ausend Gläubigern ode gehetz-
ter Schuldner der aqals Staatssklave die sittiche Ordnungın seinem Eı entumsgebrauc ZWangSWeılse vollziehe.

nbe icherweise ist VO  — einzelnen Schriftstel-
lern der edanke eines „pflichtenlosen Kigentums” Qqul-
gebracht worden nicht ıhn vertreten, sondern

ih bekämpien. Es hat ber wirklich keinen Sınn,
siıch erst einen Popanz zurecht machen, annn -

SCH 1 mıt eingelegter Lanze anzZzZUreNNenN. Daß nicht
weniıge Menschen bei ihrem Kigentums ebrauch sich VOoO  m
skruppellosem Kigennutz haben leıten und he-
trugen, qals gäbe LÜr S1e keine sıttlichen Bindungen, qals
hätten sS1e weder eın Gewissen, och wartete ihrer eın
Gericht, das ist leider Tatsache un ist bekannt
uch das ist wahr, daß INa  . sich „Sittensprüchlein ” —_-

rechtgelegt hat, mıt denen INa  a} eın solches Verhalten
bemänteln versuchte. Daß ırgend jemand diesem VeI-
werilichen Zwecke aul eın angeblich pflichtenloses Kigen-
tum sıch berufen habe, ist jedoch nicht bekannt OL-
den, ist uch siıch wenı wahrscheinlich. Daß e1INn
derartiges „pflichtenloses Ligentum” be1l der katho ischen
Moraltheologie Eın
auft die Kırche se]

aAMıg gefunden hätte, gehört Z jenen
st zurückfallenden schamlosen Be-

schimpfungen un ungeheuerlichen Verleumdungen, g...
SCH welche die Enz
sich enötigt sieht yklıka S schar{i Frgnt macher.

1bt Iso selbstverständlich LLUFL eiINn hinsichtlichseines ebrauches pflichten ebundenes Kigentum. VDer
Art nach sind diese _l?flichtlfingiungen‚ WI1e€e WIT esehenhaben, niemals rechtlicher Natur Sinne der iustıtia
commutatıva;: siıe können unter Umständen rechtlichgr
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Natur seın im Sinne der iustitia le alis, beziehungsweisé‚
soCcl1alıs;: srundsäzlıch sınd S1e sıttlıcher atur 1m Sinne
jenes Sprachgebrauches, ach welchem WIT die Gesamt-
heit der JTugenden unter Ausschluß der GerechtigkeitVerkehrs- der Tauschgerechtigkeit als sıttiche Tugen-

1im ENSCICN un landläufg uD ichen Sınne 1I11-
men{Tassen. ach der durchaus eindeutigen Lehre der
Knzyklika z dürfte insoweıt nunmehr völlige Klar-
heit bestehen.

och hbleibt aber eine andere Frage hinsichtlich
der Bindungen des FKigentums brı Man hat versucht,
das Kigentum bestimmen als rechtlich-sittliche
Befugnis, einer Sache gemä ıhrer Zweckbestimmung
sıch bedienen. Es bestünde hiernach eine Bındung
des Figentümers den vorgegebenen Sachzweck des
Kigentums egenstandes. Um eın sehr ekanntes, viel-
erortertes eispiel heranzuziehen: der Kı entumer ware
nıicht befiugt, W eizen verbrennen Kaffee 1Ns
Meer schütten, weıl W eızen die Zweckbestimmung
hat; der menschlichen Ernährung dienen, weiıl Kaftfee
ebenso qals menschliches Genußmittel dienen esimm
ist Gerade das Beispiel des eizens ıst einigermaßenverführerisch, weıl 1in der Tat eın Zweitel darüber seın
kann, daß W eizen eiIn wichtiges menschliches ahrungs-mıiıttel ist, und daß viele Menschen durch ntbehrun
dieses Nahrungsmittels sgroße Not leiden. Und doch WITr
1er sehr unterschieden werden müssen! Zweılellos hat
„der  6 Weıizen, nämlich als Gattung betrachtet, die Be-
stiımmung, der menschlichen Ernährung dienen; dar-
Aaus Olg her och nıcht hne weıteres, daß „dieser”
Weizen, nämlıich jene bestimmte W eizenmenge, die hier
melıner Veriügung unterliegt, nach der Absıicht und dem
Wiıllen des Schöpfers der menschlichen ErnährungLührt werden So Es ist nämlıch durchaus möglıch,glaß mehr W eızen quti der Erde. wächst, als die Menschen

ihrer och 5 reichlichen Ernährung gebrauchen kön-
1NeN. Ebenso kann W eizenvorräte eben, ür die W e-
nıgstens Orte, WO S1e sich befin C eine Verwen-

ung kErnährungszwecken nicht egeben ist, die ber
n unüberwindlicher Beiförderungsschwierigkeitender doch unerschwinglicher Befiörderungskosten nıcht
dorthin gebracht werden können, eine solche Ver-
wendun egeben WAare. Wenn Gott uch solchen W e1l-
261 WAaC sSen 1äßt, hat ihm ottenbar nıcht ene eIN-
deutige Zweckbestimmung egeben, sondern Men-
schen überlassen, die 1aCcC den Umständen zweckmär-
Higste oder überhaupt mögliıche Verwendungl usiindig

4T
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Z machen: Nachdem der Weizen Nnu nicht bloß Nähr-
kraift, sondern uch Heizkrafit besitzt, kann ach Lage
der Dinge durchaus sachentsprechend sein, nachdem
schon einma[|l seine Nährkraft nıcht ausgenützt werden
kann, doch
machen. wen1gstens nqch seine Heizkrait nutzbar

(Janz allgemein nNÜssen WITr sagen, daß die geschaf-
‚Tenen Dinge, die im Kigentum des Menschen stehen kön

NECN, niemals beschatien sınd, S1€e I1UTL: Z einem
einzıgen Zwecke verwendbar wären, Iso hlerzu VO

Schöpfer bestimmt erschıenen. Die geschaifenen Dıinge
Sınd vielmehr Vo Schöpfer all em bestimmt, W as

sS1e Z eisten vermoöOgen, WOZU sS1e ırgend eine Tau lich-
keıt besıtzen. Alles hne Ausnahme, WOZU die inge

. Yauglichkeit besitzen, kann uch ihr Sachzweck sSeInN.
Wozu S1e dagegen keine Tauglichkeit besitzen, azuıul annn
der Mensch mangels physischer Möglichkeit S1e Sar nicht

—_ penützen; annn eben AaUus ihnen nıcht herausholen,
Was nıcht darın ist. W ıll 1a  H also nichts weıteres
als dieses: der Mensch könne von seinem Figentum LLUTC

_ denjen1igen Gebrauch machen, dessen dieses KFigentum
Üahtg ist, WOZu sich gebrauchen Läßt, ist das zwar
_ vollkommen richtı aber nıicht sgerade sehr tiefsinnig,
ennn besagt n1ıC mehr als der Satz W nichts 1St,
da ıst nichts Z.Uu holen, oder: WaSsS nıcht geht, geht eben

‚ _nicht! Dagegen eine Bindung des Kigentümers den
bestimmungsgemäßhen, einem ebenen Sachzweck

entsprechenden Gebrauch selner igentumssache 1äßt
siıch nıcht behaupten, weiıl eben einen derartigen VOI -

gebenen Sachzweck nıcht iıbt Vielmehr ist geradeAYSL2ache des vernunitbegabten Menschen, die Din C üDer
die er ’als Kigentümer verfügt, [Ür seine Ziele Person-
zwecke) in möglichst zweckmäßiger Weise einzusetzen,
wobeı das Schwergewicht seliner Verantwortlichkeit 1m
allgemeinen jel weniger - beli dem ch emäßen EiinsatzCOder Sachmittel qals hei der richtigen ahl seliner Ziele

ke lıegen WIrd.1=  TS  Quadrage:  'z‘ufihäche£1i Nachdem der WeiZe’ri‘ nun nioht bloß Nähr-  kraft, sondern auch Heizkraft besitzt, kann es nach Lage  der Dinge durchaus sachentsprechend sein, nachdem  schon einmal seine Nährkraft nicht ausgenützt werden  __ kann, doch   machen.  _wenigstens npch seine Heizkraft nutzbar zu  Ganz allgemein müssen wir sagen‚ daß die geschaf-  _fenen Dinge, die im Eigentum des Menschen stehen kön-  nen, niemals so beschaffen sind, daß sie nur zu einem  einzigen Zwecke verwendbar wären, also hierzu vom  — Schöpfer bestimmt erschienen. Die geschaffenen Dinge  sind vielmehr vom Schöpfer zu all dem bestimmt, was  sie zu leisten vermögen, wozu sie irgend eine Tauglich-  keit besitzen. Alles ohne Ausnahme, wozu die  inge  — Tauglichkeit besitzen, kann auch ihr Sachzweck sein.  _ Wozu sie dagegen keine Tauglichkeit besitzen, dazu kann  der Mensch mangels physischer Möglichkeit sie gar nicht  _ benützen; er kann eben aus ihnen nicht herausholen,  was nicht darin ist. Will man also nichts weiteres sagen  ‚als dieses: der Mensch könne von seinem Eigentum nur  _denjenigen Gebrauch machen, dessen dieses Eigentum  _ fähilg ist, wozu es sich gebrauchen läßt, so ist das zwar  _ vollkommen richtig, aber nicht gerade sehr tiefsinnig,  _ denn es besagt nicht mehr als der Satz: wo nichts ist,  ‚ da ist nichts zu holen, oder: was nicht geht, geht eben  __ nicht! Dagegen eine Bindung des Eigentümers an den  bestimmungsgemäßen, einem vorgegebenen Sachzweck  _ entsprechenden Gebrauch seiner  igentumssache läßt  _sich nicht behaupten, weil es eben einen derartigen vor-  e  gebenen Sachzweck nicht gibt. Vielmehr ist es gerade  S  ache des vernunftbegabten Menschen, die Dinge, über  — die er’als Eigentümer verfügt, für seine Ziele (Person-  zwecke) in möglichst zweckmäßiger Weise einzusetzen,  _ wobei das Schwergewicht seiner Verantwortlichkeit im  _ allgemeinen viel weniger.bei dem sa  chgemäßen Einsatz  W:  ‚ der Sachmittel als bei der richtigen  ahl seiner Ziele  ke) liegen wird.  (Persönzwec  {  .Die Enzy  klika sagt zu dieser Frage ausdrücklich gar  nichts. Aber ihr Schweigen ist dafür um so beredter.  e-  stünde wirklich eine Bindung des Eigentümers an vor-  egebene Sachzwecke seiner E  entumsgegenstände, so  {  3  X  önnte die Enzyklika, nachdem  e Frage einmal zur öf-   fentlichen Erörterun.  gestellt, von der  herrschenden  _ Lehre der Moraltheologie aber abgelehnt wurde, nicht  -mit Stillschweigen daran vorübergehen, sondern müßte  die herrschende Lehre berichtigen. Das tut sie aber nicht  nur nicht,y sopdgrn trifft übe’r je$ einige ‚Festst_ell.gngen‚(PeranzyecDie KEnzyk ika sagt dieser rage ausdrücklich
nichts. ber ihr Schweigen ist datür beredter e..

stünde wirklich eine Bindung des Kigentümers an VOIL-

egebene Sachzwecke seiner entumsgegenstände,15  diOÖnnte dıe Knzyklika, naäachdem Frage einmal ZUL ÖT-
ientlichen Krörterun gestellt, VO er _ herrschenden
Lehre der Moraltheo ogie ber abgelehnt wurde, nıicht
mıt Stillschweigen daran vorübergehen, sondern müßte
die herrschende Lehre berichtı Das tut s1e ber nıcht
ur nicht‚y sopdgrn trılit über 1€S einıge Fests’;elh}mgen,
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miıt denen di1e behauptete Zweckbindung nicht zZubaren seın dürfte.
‚Wıe hben bel der Frage der Ausschließlichkeit des

Kigentumsrechtes bereits erwähnt, spricht dıe Enzyklikaeinmal am| der Zweckbestimmung der geschaffenen Gü-
ter I1 49; l. übrigens uch z 193 1n Weıiter-
führung eines Ge ankens au  N 1L, 7 Hier ware also
die gegebene stelle, ber die behauptete ‘Zweckbin-
dung des Figentums nd se1nes ebrauches das Nötige
° ber nıichts dergleichen! Vielmehr kennt die

Knzyklika 1U aen allgemeinen Wıdmungszweck, der
darın besteht, daß die 1Ns Eigentum iallenden Dingeihrem Kigentümer, ber nicht bloß ınm alleın, sondern
der SaNZChH Menschheitstamilie dienen. In der Schul
sprache ausgedrückt: die Pnzyklıka kennt einen. LINI1S
CUtL, und dieser ıst bei allen FKigentumsge enständen der

n Va Dleiche; die Fnzyklika weıb dagegen N1C ts VO  a einemN1IS qui der 1inıs qQUO, der den einzelnen .E11 entums-
gegenständen eigentümlich und LÜr den Von je VOIihnen insbesondere
ware. machenden Gebrauch maßgebend

Für Sewohnlich pflegt die hier bekämpite Lehre der
Bindung des Kigentumsgebrauches . den Sachzweck
des jeweiligen Kigentumsgegenstandes vorgetiragenwerden; daß nicht bloß eine. Bindung des Kigentümersdiese Zweckbestimmung seiner Kigentumssache, SOINl-
ern eine wahre und eigentliche- Begrenzung des Kıgen-iumsrechtes selber behauptet wird. Wenn das
Eı entum, as Figentumsrecht bestimmt als die Cits
lic -rechtliche Befugnis, einer Sache gemäß ihrer Zweck-
bestimmung sich bedienen, So besagt 1€Ss in der -.Fat:
daß eın dieser Zweckbestimmung nıcht gemäßher (1e-
brauch der Sache die Grenzen des Kigentumsrechtesüberschreitet, 1m Kisentumsrecht keinerle1 Stütze: findet.
Ich hätte damit Iso den IDA zustehenden Hechtskreis
(Freiheitsbereich) unberechtigterweise überschritten, Wwasnıemand. sıch gelallen Zr lassen brauchte, derStaat als Hüter der Rechtsordnung als der ersten und
unerläßlichsten: Voraussetzung des Gemeinwohls mich

hindern hätte, indem er mich 1n meılne Schranken -
rückwiese. Kine solche Auffassung aber stünde 1M
schroffen Widerspruch mıt der ausdrücklichen Lehre
der Enz 'klika, weiche erklärt, daß die Grenzen desKigentumsrechtes und die Grenzen des sıttlıch geordne-ten igentumgg_gbrauches durchaus NC ;usarfimenfal-/len (Q.. a n. 47). A  nuC|  1mo0 annn  Z  mit denen  di  <  ie behaupt8te Zweckbmdung fiicht Z}ij vere1  baren sein dürfte.  Z  .  Wie oben bei der  Fragéf der Äusschließlichkéif des .  Eigentumsrechtes bereits erwähnt, spricht die Enzyklika  einmal von der Zweckbestimmung der geschaffenen Gü-  ter (Q. a. n. 45; vgl. übrigens auch Q. a. n. 56 in Weiter-  führung eines Gedankens aus R. n. n. 7). Hier wäre also  die gegebene Stelle, um über die behauptete ‘Zweckbin-  dung des Eigentums und seines Gebrauches das Nötige  zu sagen. Aber nichts dergleichen!  Vielmehr kennt die  Enzyklika nur den allgemeinen Widmungszweck, der  darin besteht, daß die ıns Eigentum fallenden Dinge  ihrem Eigentümer, aber nicht bloß ihm allein, sondern  der ganzen Menschheitsfamilie dienen, In der Schul  sprache ausgedrückt: die Enzyklika kennt einen. finis  cut, und _ dieser ist bei allen Eigentumsgegenständen der  ..  leiche; die Enzyklika weiß dagegen nichts von einem  C  1  nis qui oder finis quo, der den einzelnen Eigentums-  gegenständen eigentümlich und für den von jedem von  ihnen insbesondere  wäre.  zu machenden Gebrauah maßgebend  Fr Beweholich pflest die hier beitmpfte-Lehre der  Bindung des Eigentumsgebrauches an den Sachzweck  des jeweiligen Eigentumsgegenstandes so vorgetragen zu  werden, daß nicht bloß eine Bindung des Eigentümers  an diese Zweckbestimmung seiner Eigentumssache, son-  dern eine wahre und eigentliche- Begrenzung des Eigen-  tumsrechtes selber hbehauptet wird. Wenn man das  Eigentum, d. h. das Eigentumsrecht bestimmt als die sitt-  lich-rechtliche Befugnis, einer Sache gemäß ihrer Zweck-  bestimmung sich zu bedienen, so besagt dies in der Tat,  daß ein dieser Zweckbestimmung nicht gemäßer Ge-  brauch der Sache die Grenzen des Eigentumsrechtes  überschreitet, im Eigentumsrecht keinerlei Stütze- findet.  Ich hätte damit also den mir zustehenden Rechtskreis  (Freiheitsbereich) unberechtigterweise überschritten, was  niemand. sich gefallen zu lassen brauchte, woran der  Staat als Hüter der Rechtsordnung als der ersten und  unerläßlichsten: Voraussetzung des Gemeinwohls mich  zu hindern hätte, indem er mich in meine Schranken zu-  rückwiese. Eine solche Auffassung aber stünde im  schroffen Widerspruch mit der ausdrücklichen Lehre  der Enzyklika, welche erklärt, daß die Grenzen des  Eigentumsrechtes und _ die Grenzen des sittlich geordne-  ten Eig  entumsgebrauches durchaus ynic;\h_t„ ;üusamfpenfal.-„  n  S
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Es gıbt also, wenn . wIr diesen Lehrsatz 1Ns Posıitive

wenden, eiınen Kigentumsgebrauch, der ZW ar durch das
Kigentumsrecht insoweıt gedeckt un geiragen wWIırd, daß

keine Widerrechtlichkeit darstellt, un der doch sıtt-
lıch miıpnbrauchlich ist Man hat geglaubt, ler eine
Schwierigkeit I1ınden mMUSSeEN, da das Recht doch selbst
der sıttlichen Ordnung angehöre, eine sıttenwıdrigeKechtsausübung Iso etitwas Begriffswidriges, eın Wıder-
spruch in.sıch selber sS@e1. Nachdem jedes gute Schulbuch
der Moralphilosophie dıe gehörige Antwort qu{fi diese
Schwierigkeit g1bt,“°) die uch VO  e jedem Prüfling 1
Examen verlangt werden ann un muß, erübrıgtsıch, 1er weıter darauf einzugehen. Es kann aber nıcht
darauf verzichtet werden, dem törıchten (Jerede VOo
„Recht qau{i Mißbrauch“‘ mıt aller Entschiedenheit entTt-
gegenzutreten, zumal hiıer eın wirklich ungeheuerlicherMißbrauch getrıeben wIird mıiıt dem Namen eines VeCOI -
diıenten, scharfsınnigen un klaren Denkers WI1e oSse
Biederlack I dem INa  a Uunsınn1ıge un haarsträubende
Lehren unterschoben -hat, lat ın Gegensatz T1N-
© können anderen, die sachlich mıt ihm voll-

COININEN übereinstimmen.
Mit vollem Recht, 1n vollem Linklang mit der ql l-

gememınen Lehre der Moraltheologen un heute vollkom-
IC  an gedeckt durch die Knzyklika hat Biederlack
eiehrt, daß uch ein sıttlich ungeordneter Gebrauch der
“lgentumssache, Iso ein Mißbrauch derselben, durch

das Kigentumsrecht ragen un gedeckt seın könne:
uch dieser Mißbrauch könne ‚exercıti1um 1Urıs roprl1e-talıs SEIN, WENN uch eben ein verfehltes, Vor ott als
Sünde verantwortendes exercıllum. Im Ernste hat n1ıe
eın Mensch das bezweifltelt. _ Wenn ich meın Geld Ver_r-
schwende, ist das etwas wesentlich anderes, qals WEeNN
ich remdes eld ZU Fenster hinauswertfe. Warum?
Nun, AaUusSs dem eINZISEN und einfachen, jedem Menschen
einleuchtenden Grunde, weiıl eben „me1ın“ eld ist
iIm einen Falle verfüge ich ber Kigentum, WEeNnN uch
In verkehrter un verwerlilicher Weise, im ‚anderen
Kalle ver1üge ich ber Nichtei entum! In der “Batı n1ıe-
mand iindet sıch bereit, den alz autizustellen sittlich
ungeordnete Verfügung über Eigentum sel 1n Wahrheıiıt
Verfügung über Nichtei entum, ber Iremde Sache!
Nicht einmal weıt wıl INa  an gehen, den Verlust der
die Verwirkun des Kigentumsrechtes qls selbsttätı
olge mißbräuec licher Benützun der Kigentumssaceintreten lassen. Das weıß auc die Knzyklika, die SE-

60) Vgl GCathrein, Philosophig moralıs ed 15, 303, Obı1
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na  C uniersche„idet zwischen dem, W as einige unzutre{i-
fenderweıilse lehren („Immerı1to pronuntiant quidam -
nämlich die Grenzen des Figentums und seines sittlic
geordneten Gebrauches se]len eın un dasselbe, un!
etwas och 1el Falscherem („multo 15 verıtate

cht- ebrauch desabhorret), nämlich Mißbrauch der
Figentums bewirke die Verwirkun der den Verlust des
Rechts Dies „noch 1el Falschere wird 1n der Lat VOo  n}
nıemand vertreten, obwohl sich mıiıt ZWIN ender Folge-
richtı keıt AUuS dem Vordersatz, AaUusSs der leichsetzun
der TENHNZER des Figentumsrechtes und des sittlich g..
ordneten KEigentumsgebrauches, AUS der Verwechslung
VO  — 1US und erxercıtıum IUrLS ib  —A

Es mu also dabei bleiben uch 1m mißbräuch-
lichen Ligentumsgebrauch ist das Eigentumsrecht wirk-
Saml; tra un ecCc diesen Mißbrauch, indem ihm
die Widerrechtlichkeit nımmt, die 1in dem gleichen m1-
bräuchlichen Gebrauch remden Eı entums gelegen
ware  * rag und deckt diesen Miß rauch natürlich
nicht, insoftiern der Kigentümer VOor ott un seinem Ge-
W1issen sich nıcht au{f seın Kigentumsrecht berufen kann,

seinen Mißbrauch rechtiertigen, vielmehr ihn
sıch als Sünde anrechnen und anrechnen lassen muß

In der olemischen Zuspitzung hat Biederlack die-
SsSCchNn Sachvechalt ausgedrückt mıt der nıcht VO  a ihm g...
prägten, aber doch VO ihm übernommenen schlagwort-
artıgen Formel „NEC. auf Mißbrauch“; andere, die sach-
lich mıt ihm übereinstiımmten, jedoch der Meı-
NUNS, daß diese FKormel qallzu eichte Handhabe AT Ver-
drehun un Entstellung biete und daher besser vermle-
den würde. In der Jlat hat es enn uch olchen Ver-
drehungen un Entstellungen nıcht gefehlt. Man hat sıch
einen Po zurechtgemacht, SaNz äahnlich dem „pflich-
tenlosen P<igentum , und iıst mıt ungeheurem siıttlichen
Pathos diesen Popanz, eın völlig widersin-

He6 autf Mißbrauch‘, eıne angebliche Erlaubntısnı  P Befugnis, sündıgen Felde SEZOSCH. Man
käm ite mıt dem KrzeugnI1s der eigenen überhitzten Kın-
bıldun skraft! Es würde sich erübrigen, darüber Worte

verheren. Nachdem aber der Name eiınes (zelehrten
VonNn Weltrulf, des Mitbegründers und Vorkämpfers der
katholisch=sozialen: Schule mıt diesen Miß estalten
Verbindung gebracht worden ist, 1a, INnan eradezu
als deren geistigen Vater AaUusSs eschrieen hat, INnu diese
Zurückweisung erfolgen. jederlack ist beschimpft
worden och seinem Grabe und übers rabh hinaus;
die Enzyklika bedeutet die }glänzende Wiederher-



el

stellun der Ehre des Toten Immerito pronuntiant Qui-
dam OoMIWWMLUM honestum

d IL, 47)
que eIUSs USUmMn  el  TS  stellun ‚ der Ehre des Toten Izfihiér1tb pr;onui„i_hgifiifqüi‘-  dam dominium honestum  0  ‚an 47  que eius usum lsdem '_ gohti;  S  neri limitibus  Q  Zusammen{fassend beantwo  (  rtet sich.  . Hierriach _ die  rage, ob das Eigentumsrecht sittlich beschränkt oder  aber ein unbeschränktes R  echt sei, im Sinne der Enzy—  klika Q. a. fol  endermaßen:  1. Grund  (  egen  d _- ist  die Unterscheidung zwischen  Eigentumsrecht und Ei  gentumsgebrauch (iqs‚“und exer-  citium iuri  S).  2 Das  E  igentumsrec  ht ist als solches unbeschrähkt;  es erstreckt sich auf jeden möglichen Gebrauch des  (&  ntumsgegenstandes, nicht bloß auf den sittlich ge-  d  neten Gebrauch. Dem steht natürlich nicht entgegen,  daß das Eigentumsrecht im KEinzelfalle, ja kraft allge-  meiner Regelung selbst in ganzen Reihen oder Klassen  von Fällen Beschränkungen verschiedenster Art unter-  liege. Diese Beschränkungen sind alsdann aber begriffs-  notwendig rechtlicher Art und mindern das Eigentums-  recht selber, indem sie es in höherem oder geringerem  Maße seiner Inhaltsfülle entleeren. In diesem Falle ha-  ben wir es eben nicht mit Volleigentum, sondern mit  rechtlich beschränktem oder belastetem Eigentum zu tun,  1  eichviel ob_diese Beschränkungen, bezw. Belastungen  d  inglichrechtlich oder schuldrechtlich, gestaltet sind.   3..Der Eigentumsgebrauch ist sittlich allseiti  5  bunden, d. h. obwohl auch der sittlich ungeordnete  Eigentumsgebrauch in Ausübung des KEigentumsrechts  eschieht und insofern ein Ausfluß desselben ist, so ent-  indet dies doch den Eigentümer in keiner Weise von  der Beobachtung des Sittengesetzes in seinem ganzen  Umfang, von der Verpflichtung auf alle irgendwie ein-  chlägigen sittlichen Tugenden, die mit einziger Aus-  nahme der Verkehrs- ode  . _'Iy‘au&hgeyrec(:yhtyyiygkeit . sämtlich  hier einschlagen.  >  . Formelhaft:  e  __ Ius proprietati  a i11imitatuih ‘né‚ciue  tari potest nisi limitibus Iuridicis.  Iimi  z  .  .  Exercitium iuris proprietatis a  d  strı  ngitur universae  regulae morum seu honestatis; unde honestus dominii  usus limitibus arcta  tur: omn1um vpraecjeptq‘r}_*gn}1» v1rtutum-  q'j1;e'; mor__aliu_m,  \  _(Féftééfzyég igl;g_).‚ .Lısdem conti-nerı lımıtıbus/Zusammen assend beantwoja / rtet sich hiernach die

rast, ob das Eigentumsrecht sıttlich beschränkt oder
ber eın unbeschränktes echt sel, 1m Sınne der ENZY-
klika Tol endermaßen:

Grund COCHQ ıst die Unterscheidung zwischen
Eigentumsrecht un Eagentumsgebrauch (l1us und XCI-
cıt1ıum 1Urı

Das O7Jigentumsrecht ist als solches unbeschränkt:
es erstreckt sich qaut jeden. möglichen Gebrauch des

ntumsgegenstandes, nıcht hbloß qut den sıttlich Se-ord  Kigneten C  e  E  rauch.. Dem steht natürlich nıcht en  € CH,
daß das Kigentumsrecht 1m Kinzelfalle, ja krait qa | E
meıliner Regelung selbst ın ganzen Reihen der Klassen
Vocn Fällen Beschränkungen verschiedenster Art unter-
hege. Diese Beschränkungen Sind alsdann ber begrilfs-
notwendig rechtiicher Art und mındern das Figentums-
recht selber, indem S1e 1n höherem der gerın ETIrCII
Maße seiner Inhaltstülle entleeren. In diesem Falle ha-
ben Wr es eben nıcht mıt Volleigentum, sondern mıiıt
rechtlich beschränktem oder belastetem Eigentum Lun,

eichvıel obh diese Beschränkungen, EZW. Belastungen
inglichrechtlich der schuldrechtlich. gestaltet sind.

Der EKigentumsgebrauch ist sıttlich allseiti g_
bunden, obwohl auch der sittlich ungeor ete
Figentumsgebrauch In Ausübung des Kigentumsrechts

eschieht und insofern eiINn Ausfluß desselben ist, ent-
indet 1€e€s doch den Kigentümer 1n keiner Weıse von

der Beobachtung des Sittengesetzes 1n seinem 1}
Umfang, VO  la der Verpflichtung aut alle irgendwie eIn-
chlägigen sittlichen Iu enden, die mıt einzi1ger Aus-

nahme der erkehrs- ode Tauschgerechtigkeit fsämtlichhier einschlagen.Formelhaft:
Ius proprietati de se est lane illimitatum neque
tarı potest 1S1 Jimitibus IUrı ICLS.limi Fxercitium 1Ur1Ss proprIietatıs sirıngitur universae

regulae SEeU honestatis; nde honestus dominı
USUuSs limitibus arctaFÜr OINN1LUIMN praeceptorqm vırtutum-
que moralium. _(Fbrtsetzung fqlgt.)


